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Jubiläumsablafß e1Mn ökumenisches Argernis?

In der katholischen Kırche hat die Vorbereitung aut das Jahr 7000 schon VOT meh-
Jahren begonnen: 1994 stellte Papst Johannes Paul I1 1n seinem Apostoli-

schen Schreiben „ Ierti0 miıllennı0 advenıiente“ „diıe Vorbereitungsjahre
auf das Große Jubiläum er das Zeichen der Heılıgsten Dreifaltigkeit“.
Demzufolge fejerte die Kırche 1n den VOLAUSSCHANSCHECNHN reıl Jahren das Jahr des
Sohnes, das Jahr des Heılıgen Geilstes un!: das Jahr des Vaters. Das Jahr 2000 1St
Zemäfs der Jubiläumsbulle „Incarnatıonıiıs mysteriıum“  1 (IM) VO November
998 der TIrınıtät gew1ıdmet, weıl „das Geheimnis der DreifaltigkeitChristoph Böttigheimer  Jubiläumsablaß — ein ökumenisches Ärgernis?  In der katholischen Kirche hat die Vorbereitung auf das Jahr 2000 schon vor meh-  reren Jahren begonnen: 1994 stellte Papst Johannes Paul II. in seinem Apostoli-  schen Schreiben „Tertio millennio adveniente“ (TMA) „die Vorbereitungsjahre  auf das Große Jubiläum  unter das Zeichen der Heiligsten Dreifaltigkeit“.  Demzufolge feierte die Kirche in den vorausgegangenen drei Jahren das Jahr des  Sohnes, das Jahr des Heiligen Geistes und das Jahr des Vaters. Das Jahr 2000 ist  gemäß der Jubiläumsbulle „Incarnationis mysterium“ ! (IM) vom 29. November  1998 der Trinität gewidmet, weil „das Geheimnis der Dreifaltigkeit ... der Ur-  sprung des Glaubensweges und sein letztes Ziel (ist), wenn unsere Augen endlich  auf ewig das Antlitz Gottes schauen werden“ (IM 3). Damit ist die inhaltliche  Ausrichtung des „Jubeljahres“, das von der Öffnung der Heiligen Pforte der Pe-  tersbasilika in der Weihnachtsnacht 1999 bis zum Fest der Erscheinung des Herrn  (6. Januar 2001) gefeiert wird, angezeigt: die Beziehung des Menschen zum drei-  faltigen Gott, genauer „durch Christus - im Heiligen Geist - zu Gott Vater“ (IM 3).  Wenn die Kirche zu Beginn des dritten Millenniums das Fest des Geheimnisses  der Menschwerdung des Gottessohnes begeht, muß auch ihre spannungsvolle Ge-  schichte mit in den Blick kommen:  „Es ist gut, daß die Kirche diesen Weg im klaren Bewußtsein dessen einschlägt, was sie im Laufe der  letzten zehn Jahrhunderte erlebt hat. Mehr noch als im ersten Jahrtausend hat die kirchliche Gemein-  schaft im Verlauf des nun zu Ende gehenden Jahrtausends ‚oft nicht ohne Schuld der Menschen auf  beiden Seiten‘ (UR 3) schmerzliche Trennungen erlebt, die offenkundig dem Willen Christi wider-  sprechen und der Welt ein Ärgernis sind“ (TMA 33 f.).  Im neuen Jahrtausend soll aus diesem Grunde der Ökumene besonders Rech-  nung getragen werden. „Um den besonderen ökumenischen Charakter zu unter-  streichen, der dieses Jubiläum kennzeichnet“ (IM 6), wurde die Heilige Pforte  der Basilika St. Paul vor den Mauern erst am 18. Januar 2000 geöffnet, wodurch  einer der vier römischen Gottesdienste zu Beginn des „Heiligen Jahres“ in die  Weltgebetsoktav für die Einheit der Christen fiel.  Ungeachtet dieses ökumenischen Charakters des Jubiläumsjahres sorgt indes  ein anderes, mit dem Jubeljahr eng verbundenes Ereignis für Furore: In seiner  Verkündigungsbulle des Großen Jubiläums des Jahres 2000 ordnete Papst Johan-  nes Paul IT. nicht nur die Millenniumsfeiern in Rom, Jerusalem und „in allen über  die Welt verstreuten Teilkirchen“ an, sondern kündigte darüber hinaus „den  Gläubigen (ein) wohlbekanntes besonderes Zeichen“ an: den Ablaß. „Alle Gläu-  167der W
Iu des Glaubensweges un se1n etiztes Ziel (1st), WE WMHSGTE Augen endlich
auf eW12 das Antlıtz (sottes schauen werden“ (IM Damıt 1St die inhaltliche
Ausrichtung des „Jubeljahres*, das VO der Offnung der Heılıgen Pforte der DPe-
tersbasılika 1n der Weihnachtsnacht 1999 bıs ZUuU est der Erscheinung des Herrn
(6. Januar gefeıert wırd, angezeıgt: die Beziehung des Menschen E re1-
faltıgen Gott, SCHAUCK ‚durch Christus 1 Heılıgen Geilst (5Ott Vater“ (IM 3

Wenn die Kırche Begınn des dritten Miıllennı1ums das est des Geheimnisses
der Menschwerdung des Gottessohnes begeht, MmMuUu auch ıhre spannungsvolle (3e:
schichte mı1t 1n den Blick kommen:
S 1St ZUuL, da{fß die Kırche diesen Weg 1m klaren Bewulistsein dessen einschlägt, W 4As S1C 1m Laute der

etzten ehn Jahrhunderte erlebt hat Mehr och als 1m ersten Jahrtausend hat die kirchliche (semeıln-
schaft 1im Verlauf des 1U  - nde gehenden Jahrtausends ‚oft nıcht hne Schuld der Menschen auf
beiden Seiten‘ (UR schmerzliche Irennungen erlebt, die offenkundig dem Wıillen Christi wıder-
sprechen und der Welt ein Argernis siınd“ (IMA 33 E.)

Im Jahrtausend soll AUS diesem Grunde der Okumene besonders ech-
NUunNg werden. AUM den besonderen ökumenischen Charakter er-

streichen, der dieses Jubiläum kennzeichnet“ (IM 6 wurde die Heılıge Ptorte
der Basıliıka St Paul VE den Mauern erst 18 Januar 2006006 gyeöÖffnet, wodurch
eiıner der 1er römiıschen Gottesdienste Begınn des „Heiligen Jahres“ 1n die
Weltgebetsoktav für die Einheit der Christen fiel

Ungeachtet dieses ökumenischen Charakters des Jubiläumsjahres indes
e1n anderes, mı1t dem Jubeljahr CHNE verbundenes Ereign1s für Furore: In seiner
Verkündigungsbulle des Großen Jubiläums des Jahres 2000 ordnete Papst Johan-
NCSs Paul IL nıcht HALE: die Millenniumsteiern 1in Rom, Jerusalem un: 60 allen ber
die Welt VE  en Teilkirchen“ d. sondern kündigte darüber hınaus „den
Gläubigen eın wohlbekanntes besonderes Zeichen“ den Ablafs „Alle ]äu-
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bıgen (können), sofern s1e ANSCMECSSCH vorbereıtet sind, während des SaNZCI) Jubi-
läumsjahres 1in den reichlichen Genufßfß des Ablaßgeschenkes kommen“ (IM 10)
Dieses Zeichen FAn Heıligen Jahr folgt eıner jahrhundertealten Tradıition un:
darf nıcht isoliıert betrachtet werden, sondern 1St 1m Zusammenhang damıt
hen, da{fß dıe Kırche, die der Reinigung un Erneuerung bedart (LG 8) 1m
Jahr 7000 mı1t Nachdruck dıe Erlösung durch Jesus Christus verkündet un
öffentlich die Vergebung der Vertehlungen der Chrısten 1n Vergangenheıit un!:
Gegenwart bıttet:

99}  Is Nachtolger Petrı1 ordere iıch, da{fß die Kırche, gestärkt durch dıe Heıiligkeit, die S1C VO Herrn

empfängt, ın diesem Jahr der Barmherzigkeıt VOI (Gott nıederkniet und VO ıhm die Vergebung für die
Sunden iıhrer Kınder AUS der Vergangenheıit und Gegenwart ertleht“ (IM 11)

Dennoch aber stößt dıe Anordnung des Jubiläumsablasses, der als „eines der
wesentlichen Flemente des Jubiläumsjahres“ (IM bezeichnet wiırd, ökumenisch
W1€e innerkatholisch aut heftige Kritik: wırd doch der Ablafß VO Lutheranern un!
Katholiken gleichermaßen als nıcht mehr zeitgemälßs erachtet, Ja als anstöfßig
empfunden. Der reformierte Weltbund verliefß theologischer Differenzen
ber dıe Ablafsfrage gal das ökumenische Komuitee ZAN Jubiläumsjahr 2000
Damıt stellt sıch die rage ach der ökumenischen Vermuittelbarkeıt der Ablafs-
lehre Uun!: ach ıhrer Oftenheit tür CC theologisch-anthropologische Zugänge.
Ausgangspunkt nachfolgender Überlegungen wırd die theologische Intention des
Ablasses se1n, WwW1e s1e VOI allem anhand der geschichtlichen Entwicklung des Bufßs-
vertahrens deutlich wırd

Abla{£ß als Nachlafß kanoniıscher Bußwerke

Der Abla{fß (indulgentia) gründet DallZ allzgemeın 1im intercessorischen (bittenden)
Gebet der Kırche, W1€ dieses allen Zeıten gyeübt wurde. In der alten Kırche
kam VOT allem der Fürbitte der Bekenner eıne orofße Bedeutung Z aber auch den
Fürbitten der Gemeinde b7zw. der kirchlichen Amtstrager wurde eıne
sündentilgende Wırkung zugeschrıieben. Sonach wurde die Bufße der umkehrwil-
lıgen Sünder durch die Gebete un: Bıtten der Gemeinde SOWI1e durch das Fürbitt-
gebet ıhrer Martyrer und Bekenner verkürzt. Aus der Iradıtion dieser Fürbitte-
Absolution heraus erwuchs dıe Lehre VO Ablafß, die der besagten Wurzeln
1ın der altkirchlichen Bußpraxıs 119 Bufßtheologıe dennoch eın dogmengeschicht-
lıches Novum darstellt, miı1t der Lehre VO Purgatorium (Fegefeuer)
Die Ablaßtheologie versucht, nachträglich eıne Frömmigkeitsform legıtimı1e-
FCIl; dıe ausschliefßlich in der 1abendländischen Kırche hat Fu{( fassen können.

Den theologiegeschichtlichen Kontext für die schöpferische Neubildung des
Ablaf$wesens bıldet der Übergang VO der 1ın der alten Kirche einmalıg praktızıer-
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ten öffentlichen Rekonziliationsbuße hın ZUTF mehrmals wıederholbaren sakra-
mentalen Privatbeichte (6 bıs 10 Jahrhundert), dıe durch das ıro-schottische
Bufßsystem eingeführt wurde?. In der frühen Kırche mufsten schwere Süunden VOTL

der Aussöhnung mı1t CzOft un: seıiner Kırche durch Heılmıittel der Bufße (Reue,
Schuldbekenntnis und Genugtuung), die Ausdruck der inneren Umkehr und
Bufßsgesinnung abgebüfsit werden. Dieses kanonische, offentliche un e1IN-
malıge Bufverfahren tand mıt der sakramentalen Rekonzıiliation seıiınen Ab-
schlufß. Di1e alleinıge Vergebung VO Sunde un: Strate durch (za1t W ar durch die
Bufßwerke nıcht 1n rage gestellt.

Mıt dem Aufkommen der sakramentalen Ohrenbeichte und der damıt verbun-
denen Individualisierung des Bufßgeschehens tiraten Genugtuung und Bufssakra-
IC zeıitlich un: damıt auch iınhaltliıch auseinander. Die sündentilgende Kraft
wurde 1U nıcht mehr der Buße Samıt Fürbitte-Absolution zugeschrıeben, SOIN-

ern der sakramentalen Lossprechung. Ihr tolgte Jjetzt die Umsetzung der anO-
nıschen Bufßauflagen, die als integraler Bestandteil des Bufssakraments angesehen
wurden. Im Lauf der Zeıt verloren dıie Tatbufßen allerdings zunehmend Bedeu-
LUung, da durch den Stellvertretergedanken, die Gebetsbufle un: schliefßlich eld-
buße der innere Zusammenhang zwıischen Versöhnung un! ernenerFfem Lebens-
wandel mehr un mehr verwiıscht wurde.

Selit der Frühscholastık SC{ Z sıch 1n der westlichen Kırche eıne weıtere Dıiftfe-
renzıerung iınnerhalb des Bufssystems durch die Unterscheidung zwiıischen Sun-
denschuld und Sündenstraten. Nach dem Empfang des Bufssakramentes sınd
AAA Schuld un ewı1ge Süundenstraten getilgt, nıcht 1aber die zeıtlıchen. Di1e
„Überreste der Sunden“ (rel1ıquae peccatorum), „dıe durch eınen schlechten e
benswandel erworbenen tehlerhaften ewohnheiten“ (DH mussen WEe-
der 1n diesem Leben durch nachsakramentale, subjektive Bufße getilgt der aber
ach dem esonderen Gericht 1m Fegefeuer durch das Erleiden der „POCNAC PUr-
yatoriae“ geläutert werden (DH S56.

Verstand sıch ach Eınführung der Privatbeichte das Fürbittgebet der Kırche
zunächst 1Ur als Unterstützung des Büßers, wurde ab dem Jahrhundert
die sündentilgende Wırkung der Fürbitte-Absolution auch auf den Nachla{fß der
als Stratfe angesehenen Bußauflagen bezogen, die durch die Normen der kırchli-
chen Bußbücher für jede Süundenart axlert

„Der Ablafß 1STt 1U eıne Kombinatıon VO Fürbitte-Absolutionen un: Jurisdıktionell bewilligten
mılden Redemptionen. Fın Ablafß liegt VOI,; WECI11 dıe dıe präsumıerten Süundenstraften erlassende WIır-
kung der besonderen päapstlıchen und bischöftflichen Fürbıitte-Absolutionen be1 (sott auf dıe Verkür-

rechnet wiıird.“
ZUNg der den völliıgen Nachlafß der für dıe einzelnen Sünden taxıerten kanonıschen Bufßwerke ANSC-

Im 11 Jahrhundert wurde Sar der Nachla{fß aller zeıtliıchen Süundenstraten durch
einen SOgENANNTLEN vollkommenen Abla{fß bewilligt, un selt dem 13 Jahrhundert
können Lebende, dıe sıch selbst 1m Stand der Gnade betinden, auch für die in der
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Rechtfertigungsgnade Verstorbenen eınen Abla{ß gewınnen. Dieser kommt dem
Läuterungsprozef$ 1m Fegefeuer ZUgZULE (D 1405 4° Der Ablaß, der EL

Papst der in Abhängigkeıt VO ıhm 1n rechter We1se gewährt werden kann, wırd
den Lebenden „PCI modum absolutionıs“ (durch den Akt der Lossprechung) und
den Seelen 1mM Fegefeuer „PCI modum suffragı1“ (durch den Akt der Fürbitte)
(DA zuteıl, indem der WONNCHEC Abla{ß 1m Sınn eıner stellvertretenden
Sühneleistung für die Verstorbenen MO (3Ott gebracht wırd

Da{fs dıe Kırche auf dıe Bußstrafen WwW1e€e auch aut dıe zeıitliıchen Sündenstraten,
die letztlich doch 1Ur VO (sott vergeben werden können, eınen jurisdiktionellen
Einflu{fß hat, wurde 1mM 13 Jahrhundert erstmals durch Papst Clemens AAl mı1t
Hılfe des Biıldes VO Kirchenschatz (thesaurus ecclesiae) begründet: Jesus hr1-
STUS hat durch se1n stellvertretendes Erlösungsleiden für säamtlıche Sündenschuld
un Süundenstraten der yöttlıchen Strafgerechtigkeıit iın vergebender Barmherz1g-
elıt e1in tür allemal vollkommene Genugtuung geleıstet, un!: dieser unendliche
Schatz 1St mi1t den 1n ıhm wurzelnden Verdiensten der Heıilıgen der
päpstlichen Schlüsselgewalt übergeben worden 1025 ‚r leraus teılt dıie
Kirche un hıerın tinden die geschenkten Bufsstraten ausreichenden Ersatz.

Die Theorie VO Kirchenschatz stellt ZWAaTr keinen untehlbaren Glaubenssatz
dar, doch 1St sS1Ce Allgemeingut kirchlicher Lehrmeinung geworden und hat als sol-
ches Eıngang 1n das kırchliche Gesetzbuch gefunden: Die Kırche verwaltet AI
Dienst der Erlösung den Schatz der Sühneleıistung Christı und der Heılıgen“
un: wendet ıhn „autorIitatıv“ Z, iındem Papst un! Bischöfe bußfertigen Sündern
eınen wırksamen Erla{fß zeitlicher Strafen VOT (sott tür solche Sunden zukommen
lassen, die ıhrer Schuld ach 1mM Bufssakrament bereıts vergeben worden sınd (C
9097 CIC) Dieser autoritatiıv-amtliche Straterla{fß 1St selt dem frühen Mittelalter
mi1t Frömmigkeitswerken (Walltahrten, bestimmte Gebete, ZULC Werke etc.) VeI-

bunden, welche dıe Kırche als Bedingungen tür eıne Ablafßgewährung eintordert.
Auf dem Hintergrund eıner dinglichen, mechanischen Gnadenvorstellung

wurde der Kirche eın jurisdiktioneller Anspruch aut den „Schatz der Verdienste“
zugeschrıeben. Damıuıt N AF eıne zunehmende Ablösung der Ablafıinstitution
VO Bufsakrament e1n, womıt eiıne vertiefte Bußgesinnung bzw. die Einsıiıcht 1ın
die Sinnhaftigkeıit un!: Notwendigkeıt der Werke mehr un mehr verloren
OINg. Der Genugtuungsakt büfßte, NC Buftvertahren isolıert, selınen einstigen
oynadenhaften Charakter e1nNn und wurde A Bestandteıl eınes formalistischen,
juridischen 5Systems.

Reformatorische Kritik

Der Ablafß steht innerhalb der Hierarchie der Glaubenswahrheiten (UR 11) ke1-
NECSWCOS oberster Stelle. Im Gegensatz Z sakramentalen Versöhnung wırd
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VO kirchlichen Lehramt immer 1L1UT als „nutzlich® un „außerst heilsam“, also
als nıcht heilsnotwendig bezeichnet un damıt der Freiheit des einzelnen hr1—
sten überlassen (DH 18595; 11) übriıgens Ühnlich W1e€ die Praxıs der Heılıgen-
verehrung?. Irotzdem aber hat die Anordnung eiınes besonderen Ablasses anläfs-
ıch des Heiliıgen Jahres auf lutherische Theologen W1e€e eıne Provokatıon gewiırkt
un verständlicherweıise heftige Kritik ausgelöst. Wenn Papst Johannes Paul I8l

Oktober 1999 be1 se1ıner Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom für
eın richtiges Verständnis des Ablafswesens auch 1ın ökumenischer Hınsıcht plä-
dierte, 1St AaUuUs diesem Aufrut die Irrıtation herauszuhören, welche dıe Anord-
NUNS des Jubiläumsablasses auf retormatorischer Selite ausgelöst hat

Der rund 1St ein 7zweıtacher: Zum eiınen W ar Ja gerade der kırchliche Ablafis-
handel Anlaf für die reftormatorischen Auseinandersetzungen, un ZAT andern
überlagerte sıch die Anordnung des Jubiläumsablasses ausgerechnet mı1t der Un-
terzeichnung der „Gemeıiunsamen Erklärung Z Rechttertigungslehre“, W AS

ataler W al, als 1m Vorteld der Unterzeichnung ımmer wıeder der Vorwurtf laut
wurde, katholischerseıits würden nıcht die ertorderlichen Konsequenzen A4US der
Rechttertigungslehre vezogen‘.

Dem Vorbehalt lutherischer Theologen wurde durch die Anordnung des Jubi-
läumsablasses unweıgerlich Vorschub geleistet un: die retormatorische Kritik
der katholischen Ablaßlehre un: -praxıs u 1n Erinnerung gerufen: Die Refor-
matoren, die schon 1n der intercessorischen Anrufung der Heılıgen eınen Verstof(ß

die Eınmaligkeıit un: Eınzigartigkeit des Miıttlertums Jesu Christı erkann-
FE verurteılten dıe Lehre VO den Verdiensten b7zw. dem Schatz Christı un der
Heılıgen als Verletzung der Alleinursächlichkeit yöttlicher Gnade (sola oratıa).
Außerdem bezweiıtelten sS1e die bıblische Vereinbarkeit der Abla{slehre SOWI1e die
Exıistenz des Kırchenschatzes.

In der spätmıittelalterlichen, durch den Öömiıschen Fiskalismus zudem vollkom-
ILLE desavout:erten Ablaßpraxis ylaubten S$1e eıne quantitativ-gegenständliche
Gnadenauffassung un: damıt verbunden eıne Mechanıisıerung der Heıilsvermitt-
lung ausmachen können, W as S1Ee ebenso ablehnten wW1e€e die scheinbar e1gen-
mächtige, verrechnende Verfügungsgewalt des Papstes ber das yöttliche eil
Außerdem verurteılten S1e dıe kırchlicherseits aufterlegten Bußübungen, welche
den Eindruck erweckten, der Ablaf sSe1 1m Sınn VO Selbstgerechtigkeıit un!: -=C1-

lösung als eiIn magısches Rıtual für persönliche Verdienste, eıne Auflistung o  9
heilbringender Werke verstehen. Mıt iıhrem Wıderspruch orıtfen diıe Reforma-

eıne Problematık auf, welche bereıts in der Frühscholastık 1m Rahmen der
Ablaßthematik diskutiert wurde: dıe Jurisdıktionelle Wırkung der kırchlichen
Sulfragie (Fürbitte) be1 (sott un! der mı1t dem Straterla{ß be] (SOött verbundene,
teilweise vollständige Ersatz VO Süundenstraten.

Statt des geschäftigen Erwerbs VO Ablässen, die sıch allentalls auf Kirchenstra-
fen richten könnten, riet Luther, der mı1t seiınem Thesenanschlag (1517) antanglıch
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och für die theologische ‚Wahrheit des apostolischen Ablasses“ kämpfte (
These), die Gläubigen FA Verlangen ach dem Evangelium un: aktıver
Liebe, eiınem Leben AaUS dem Geilst der Vergebung un! Versöhnung auf
Denn WCI die Liebe un Barmherzigkeıt (sottes glaubt un sıch dadurch mıiı1t
(Gsott versöhnen läfst, der empfängt VO (Gsott die Gnade FT Vergebung der Sun-
den und “AUnE Umkehr un Erneuerung. Dıie Reformatoren st1immten WT Z da{ß
die Kırche dıe „ecclesıa mansura“ (andauernd bleibende Kırche) 1sSt und
dıe „congregatıo sanctorum“ (Gemeinschaft der Heılıgen) ber den 'Tod hınaus-
reicht?; ınfolge der Umgestaltung des Bufssakramentes eıner lebenslangen
Rückkehr /ARbe Taufe verlor der Abla{fß jedoch seinen theologıschen Ort ADa
Herr un!: eıster Jesus Christus spricht: Jaat Bufße CLC:, ll CI, da{ß das
Leben seıner Gläubigen aut Erden eiıne (stete) Bufße se1l  CC These)

TIrotz der Verurteilung des mıiıttelalterlichen Ablafswesens 1STt auch innerhalb
der retormatorischen Bußßstheologie eıne Unterscheidung 7wischen gottgeschenk-
rer Rechtfertigung und der anschliefßend och notwendigen Heilıgung AaUSZUMAa-

chen Luther selbst brachte die Spannung 7zwıischen der Eınmaligkeıt der Recht-
fertigung un dem Aneignungsprozeifß der yöttlıchen Gnade, der ständıgen Müuhe

die Heıligkeit des Lebens auf die Formel „1UStUS eTt peCccator: Er Walr ber-
ZCUZL, da{ß das Geschenk der Rechttertigung ach eıner Erneuerung des Lebens
1m Sınn des Evangelıums verlange un sıch diese innere Umkehr, diese Glaubens-
hingabe des hıltflosen un!: reumütıgen Süunders Christus 1n „guten Werken“ als
„Früchte der Buflte“ erwelsen habe Die menschlichen Bufßtwerke dürftften aber
weder VOIN Bußgeschehen un damıt 1m Sınn eiıner Werktrömmigkeıit
verstanden werden, och se1 die Kıirche befähigt, VO der Erneuerung des Lebens

dıspensieren bzw. Teıle der Süundenstraten erlassen, gleichwohl aber könne
S1€e be] deren Bewältigung heltfen.

Lehrmäßige Grundlagen der Ablafspraxıs
[)as TIrienter Konzil bekämpfte dıe Mißbräuche 1in der Ablafßßpraxıis un: bekräf-
tıgte dıe VO Christus erteılte Vollmacht Z117 Ablaßgewährung, machte darüber
hınaus aber keıine niheren Angaben TANT: theologischen Intention des Ablasses
(DH 18550 1448 SE Papst Paul VL ahm sıch in seıiner Apostolischen Konstıitu-
t10n „Indulgentarıum Doectrina“ (1967) der Reformierung des Ablafß$wesens A,
verbunden mi1t praktıschen Erneuerungen  10 Unter eiınem Ablafs, der wenıger
bıbliısch begründet als vielmehr tradıtionsgemäafßs V4@} der Bınde- uUm Lösegewalt
der Kırche abgeleitet wiırd, versteht den „Erlafß eıner zeıtliıchen Strate VOL (5Oft
für Sünden, die hinsıchtlich der Schuld schon getilgt sınd“ CD 1 Der Pönıtent
mMUu daftür entsprechend dısponiert se1N, darf nıcht exkommunizıert, SOI1-

ern MUu 1m Stand der Gnade se1ın un dıe notwendıge Bußgesinnung mıtbringen.
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Eın juridisch-dingliches Verständnis der „überschüssıgen Verdienste Christi
und der Heılıgen“ wiırd bewulfst abgelehnt: „Der Kırchenschatz 1St Chrıstus, der
Erlöser, selbst, insotfern 1n ıhm die Genugtuung un!: Verdienste selnes Erlösungs-
werkes Bestand un! Geltung haben“ (ID 5 Innerhalb dieses mystischen hrı-
stusleibes besitzen auch die Verdienste der Heılıgen „einen wahrhaft unermef(dßli-
chen, unerschöpflichen un: Wert“, weshalh S1C Z „Schatz der (3e-

Christı“ gehören (ID 5 Der Ablafß 1sSt als eın der Kıirche 1m Rahmen
iıhres Heıligungsdienstes aufgetragenes Fürbittgebet verstehen, wobel S1e nıcht
1L1UT betet, sondern „ VOH iıhrer Gewalt als IDienerın Erlösungswerk Christn, des
Herrn, Gebrauch macht“ un:! „dem recht bereiteten Christgläubigen autorıita-
ELV den Schatz der Genugtuung Christı und der Heıilıgen ZUE Nachla{ß der Zze1lit-
lıchen Süundenstraten“ zuteılt ( 8 Durch den Ablafß werden dıe Sündenstraten
getilgt, dıe nıcht VO  e aufßen, VO (sott dem Sünder zudiktiert werden, SO1I1-

ern immanente Folgen der Sunde sınd und als solche selbstzerstörerisch 1n das
zeıtliche, geistliche Leben eingreıten (I 2 Der Büftende wırd einem in hrı-
STUS erneuerten Leben ermutıigt un! wıieder 1n die Gesamtordnung der Liebesge-
meıinschaft VO  = (sott un: Menschen einbezogen. „Die überragende Bedeutung
der Liebe 1m christlichen Leben wırd auch durch die Ablässe bestätigt“ (ID 11)

Papst Johannes Paul f hat sıch oleichtalls 1ın seiner Jubiläumsbulle eıne
Neuinterpretation der Ablaßtradition bemüht, 1im Wıssen darum, da{ß diese durch
MiıfSverständnisse un! Mißbräuche stark belastet 1St und heute be] vielen Gläubi-
gCH aut Unverständnis stöfßt bzw. 1ın manchen Ortskirchen Sar 1n Vergessenheıt
geraten Sr Der Papst betont, da durch die Gewährung elınes Ablasses nıcht Sun-
den nachgelassen, sondern zeıtliıche Sündenstraten getilgt werden un 1m Ablafs-
werk die Bufßgesinnung, dıie sündentilgende Kraft hat, außerlich Z Ausdruck
kommt. Neu 1St, da{ß die Strafen, 5 VOMN denen 11 geläutert werden mu{f$“ (IM 9
deutlich als immanente Folgen der Sunde interpretiert werden, deren Überwin-
dung sowohl den persönlıchen Eınsatz des einzelnen als auch das sakramentale
Handeln der KıiırcheADenn 1mM Bufs$sakrament werde der Mensch ZW ar

VO selınen Süunden treigesprochen, allerdings blieben VO seinem Vergehen Wun-
den zurück, die ur langsam heılten. „Die Ablässe bezeichnen Schritte auf diesem
Weg der Heilung.“

Den MifSverständnissen des mıittelalterlichen Ablafß$wesens (Vergesetzlichung
und Vergegenständlichung des Heıilswerkes Christı; Verrechenbarkeıt der Bufse
bzw. Bevormundung des christlichen Heilsweges) wehrt der Papst NOT allem da-
durch, da{ß die zeıitlichen Sündenstraften zuallererst personal-existentiell VCI-

steht un den Ablafß als Hılte für dıe „innere Bekehrung“ Umkehr un!:
Erneuerung des Menschen deutet. Der Ablafß 1St damıt eın quantıtatıv me{(barer
Nachlaß zeıtlicher Sündenstrafen, sondern eın ex1ıstentieller Prozefß, iın welchem
sıch der Pönıtent ber die Beichte hınaus eiıne Vervollkommnung der inneren
Reinigung bemüht, ındem (1 sıch der (Strat-)Folge der Sünde, seıner krankhaften
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Bindung das Irdische b7zw. seiner inneren Verhärtung gegenüber Gott, die
auch ach der Schuldvergebung och ex1istent 1St, annımmt un S1e autarbeitet.
ıne solch betont spirıtuelle Ablafstheologie verunmöglıcht jegliche e1it- un!:
Mafßangaben, während die mıittelalterliche Ablafßpraxıs och VO  e zeıitlich me{($ba-
FeN; quası bezahlbaren Teilablässen für eıne bestimmte Zahl VO Jahren 1m Fege-
teuer ausgıng.

Der „Schatz der Kıirche“ (Gebet, Fürbitten der Gemeinde, Buße, Versöhnung,
Wallfahrten, Verdienste Jesu Christa, alle heilbrıngenden Kräfte ın der Gemeıln-
schaft mı1t (sott EtC.) biıetet sıch be] der „Sühne, durch die getilgt wırd, W as der
vollen Gemeinschaft mi1t (Gsott un mıt den Brüdern un! Schwestern 1m Wege
steht“ (IM 103 der Suche ach eıner geistlichen Lebenserneuerung un Be:
reinıgune der gestorten Lebensbeziehungen untereinander un!: mi1t der Welt, als
Hılte un Zuspruch Der Kırche als BaNZCI 1St Ja der „Dienst der Versöhnung
aufgetragen“ (2 Kor d 18), hıerfür 1St S1€e als „Zeıchen und Werkzeug“ (EG be-
stellt.

Während die mıittelalterliche Lehre VO „Kıirchenschatz“ allerdings recht m14$-
verständlich WAal, betont Papst Johannes Paul HE da{ß der Kırchenschatz nıchts
anders meınt, als da{fß alle 1n der übernatürlichen Einheit des mystischen Leıibes
mıteinander verbunden sınd un CGS arum s zx eiınem wunderbaren Austausch
geistlicher CGuüter (kommt), kraft dessen dıe Heıilıgkeit des eınen den andern
gyute kommt“ (IM 10) Dieser Austausch oilt besonders 1m Blick auf jene hrı-
StCN, dıe „peradezu eın Ubermaß Liebe, ertragenem Leıd, Al Reinheit un
Wıahrheit zurücklassen, das die anderen einbezieht un: autfrichtet“ (IM 10) Der
Kırchenschatz 1st also keıine sachhafte, belıebig verfügbare Wırklichkeıit, sondern
meınt die dank der yöttlıchen Gnade 1ın der Kırche lebendige „personale Liebe
Christiı un: der Heılıgen“ Ausdrücklich betont der Papst, da{ß CS sıch be1 jener
Liebe, dıe den Menschen Z aktıven Mıtwirkung Erlösungswerk befähigt,

die überschwengliche Liebe Christı handelt un: jedem Ablafß die Erlösungs-
Lal Jesu Christı zugrunde liegt:

„Jesus Christus selbst 1st gleichsam der grofße Sündennachla{fß, den der Vater der Menschheit SC
währt hat Dieses göttlıche Geschenk wartet darauf, da{fß der Mensch E ankbar annımmt.“

Versöhnung geschieht letztlich also alleın durch (ZOf£t in Oorm ungeschuldeter
Vergebung. Wıe das Bufsakrament die Reue des Büßers V'  USSCUZL,; ordert
auch der Abla{fß die ınnere Bereitschaftt, ıh empfangen, siıch also VO der Kırche
auf dem Weg der Heılıgung heltfen lassen wollen, wofür die iındıyıduellen Bufßs-
werke (Kırchenbesuch, Sakramentenempfang, Gebet etOe.) eın sınntallıges Zeichen
sınd uch be1 den kırchlichen Ablafßtforderungen tührt der Papst insotern eıne
Neuerung e1n, als Jetzt nıcht 1Ur spırıtuelle Bufßswerke als „gültiıge Wege” tür dıe
Vervollkoinmnung der inneren Reinigung ach der Beichte gelten, sondern auch
durch verschiıedene „Formen persönlıchen Opters“, W1€ EW materielle der
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ehrenamtlıche Unterstützung VO Werken mi1t relig1ösem b7zw. diakonischem
Charakter SOWI1Ee Verzicht autf Konsumgenüsse, eın Ablaf erworben werden
A

In selıner Jubiläumsbulle halt Papst Johannes Paul L außerdem der Zuwen-
dung WI@}  —_ Ablässen durch Lebende die Verstorbenen, die 1mM Purgatorium Ja
ach W1e VOT ZAIE „COMMUNI1O sanctofum:, ZAHT: Gemeinnschaft der Heılıgen vehö-
K= 0S test un knüpft mı1t der Gewährung eiınes „vollkommenen Jubiläums-
ablasses“ Papst Bonitaz I11 A  9 der 1m Ablaf anläfßlich des SGESLCT Jubehjahres
1300 nicht 11UT volle un! reichliche, sondern vollste Vergebung allerJubiläumsablaß — ein ökumenisches Ärgernis?  ehrenamtliche Unterstützung von Werken mit religiösem bzw. diakonischem  Charakter sowie Verzicht auf Konsumgenüsse, ein Ablaß erworben werden  kann.  In seiner Jubiläumsbulle hält Papst Johannes Paul II. außerdem an der Zuwen-  dung von Ablässen durch Lebende an die Verstorbenen, die im Purgatorium ja  nach wie vor zur „communio sanctorum“, zur Gemeinschaft der Heiligen gehö-  ren, fest und knüpft mit der Gewährung eines „vollkommenen Jubiläums-  ablasses“ an Papst Bonifaz VIII. an, der im Ablaß anläßlich des ersten Jubeljahres  1300 „nicht nur volle und reichliche, sondern sogar vollste Vergebung aller ...  Sünden“ (DH 868) gewährte. Da der Papst in seinem Bemühen um eine Erneue-  rung der Ablaßtheologie auf traditionelle Formeln nicht verzichtet, werden wich-  tige Differenzierungen oftmals verwischt und die theologischen Neuordnungen  der Ablaßinstitution teilweise nur schwer erkennbar.  Ökumenische Zugänge  Das Bußsakrament zeichnet sich wie kein anderes Sakrament durch einen äußerst  komplizierten geschichtlichen Verlauf und eine Vielfalt tiefgreifender Verände-  rungen aus. Dieser Anpassungsprozeß dauert an ohne je abgeschlossen zu sein.  Theologische Überlegungen zum Bußsakrament im Allgemeinen und zur Ablaß-  lehre im Besonderen müssen diese bewegte Geschichte ebenso im Blick haben  wie die jeweilige konkrete religiöse und pastorale Situation. Zu ihr gehören auch  die ökumenischen Fortschritte, wie etwa die „Gemeinsame Erklärung zur Recht-  fertigungslehre“ vom 31. Oktober 1999. Schleswigs Bischof Hans Christian  Knuth, Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche  Deutschlands (VELKD), bezeichnet aus eben diesem Grunde die Erklärungen  Papst Johannes Pauls IT. anläßlich des Ablasses zum Jubeljahr 2000 „als ausge-  sprochen problematisch“:  „Solche Ausführungen haben nun überhaupt nichts mit der Rechtfertigungslehre zu tun, die in der  GE zum Ausdruck kommt. Sie sind ärgerlich — eine Konstruktion, die der Rechtfertigungsbotschaft  Gewalt antut.“ !4  Ähnlich äußerten sich die lutherischen Theologen Thomas Kaufmann und  Martin Ohst: Der Jubiläumsablaß sei „mit keiner denkbaren reformatorisch  orientierten Rechtfertigungslehre vereinbar“ . Dem hält Bischof Lehmann aller-  dings entgegen, daß es keine grundsätzliche Unvereinbarkeit zwischen den Äuße-  rungen des römischen Pontifex und der „Gemeinsamen Erklärung“ gebe: „‚Wer  Ablaß sage, ... dürfe nicht nur an Ablaßhandel denken“ . Ist die Lehre vom Ab-  laß mit dem mühsam erreichten „Konsens in Grundwahrheiten der Rechtferti-  gungslehre“ (Nr. 5; 13; 40) vereinbar?  175Sunden“ (D 868) gewährte. [a der Papst 1n seinem Bemühen eıne Erneue-
LULNS der Ablafßtheologie auf tradıtionelle Formeln nıcht verzichtet, werden wiıich-
tıge Dıifferenzierungen oftmals verwiıscht und die theologischen Neuordnungen
der Ablafßfßinstitution teilweise ELULLT: schwer erkennbar.

Okumenische Zugänge
Das Bufssakrament zeichnet sıch W1€ eın anderes Sakrament durch eınen außerst
komplizierten gyeschichtlichen Verlauf my eıne Vielfalt tıefgreitender Verände-

au  N Dieser Anpassungsprozefß dauert ohne Je abgeschlossen se1n.
Theologische Überlegungen ZU Bufssakrament 1im Allgemeinen un Z Abla{fs-
lehre 1m Besonderen mussen diese bewegte Geschichte ebenso 1m Blick haben
W1Ee die jeweılige konkrete relig1öse un: pastorale Sıtuation. Zu ıhr gehören auch
die ökumenischen Fortschritte, W1e eLIwa die „Gemeıinsame Erklärung ZUr Recht-
tertigungslehre“ VO 31 Oktober 1999 Schleswigs Bischof Hans Christian
Knuth, Leıtender Bischof der Vereinigten Evangelısch-Lutherischen Kırche
Deutschlands VEEKD), bezeichnet aus eben diesem Grunde die Erklärungen
Papst Johannes Pauls 11 anläßlich des Ablasses Zl Jubeljahr 2000 „als (
sprochen problematisch“:

„Solche Ausführungen haben 11U überhaupt nıchts mi1t der Rechtfertigungslehre LuUnN, die 1n der
Zu Ausdruck kommt. S1e sınd argerlich eine Konstruktion, die der Rechttertigungsbotschaft

Gewalt ANTTIE

Ahnlich aufßerten sıch dıe lutherischen Theologen Thomas Kaufmann un:
Martın hst Der Jubiläumsablafß sSe1 „mıt keiner denkbaren retormatorisch
orlıentierten Rechtfertigungslehre vereinbar“ 15 Dem hält Bıschof Lehmann aller-
dings ‘9da{ CS keine orundsätzliche Unvereinbarkeit zwıschen den uße-
LUNSCH des römıschen Pontitex un: der „Gemeıinsamen Erklärung“ gebe: „Wer
Ablafß SaRC,Jubiläumsablaß — ein ökumenisches Ärgernis?  ehrenamtliche Unterstützung von Werken mit religiösem bzw. diakonischem  Charakter sowie Verzicht auf Konsumgenüsse, ein Ablaß erworben werden  kann.  In seiner Jubiläumsbulle hält Papst Johannes Paul II. außerdem an der Zuwen-  dung von Ablässen durch Lebende an die Verstorbenen, die im Purgatorium ja  nach wie vor zur „communio sanctorum“, zur Gemeinschaft der Heiligen gehö-  ren, fest und knüpft mit der Gewährung eines „vollkommenen Jubiläums-  ablasses“ an Papst Bonifaz VIII. an, der im Ablaß anläßlich des ersten Jubeljahres  1300 „nicht nur volle und reichliche, sondern sogar vollste Vergebung aller ...  Sünden“ (DH 868) gewährte. Da der Papst in seinem Bemühen um eine Erneue-  rung der Ablaßtheologie auf traditionelle Formeln nicht verzichtet, werden wich-  tige Differenzierungen oftmals verwischt und die theologischen Neuordnungen  der Ablaßinstitution teilweise nur schwer erkennbar.  Ökumenische Zugänge  Das Bußsakrament zeichnet sich wie kein anderes Sakrament durch einen äußerst  komplizierten geschichtlichen Verlauf und eine Vielfalt tiefgreifender Verände-  rungen aus. Dieser Anpassungsprozeß dauert an ohne je abgeschlossen zu sein.  Theologische Überlegungen zum Bußsakrament im Allgemeinen und zur Ablaß-  lehre im Besonderen müssen diese bewegte Geschichte ebenso im Blick haben  wie die jeweilige konkrete religiöse und pastorale Situation. Zu ihr gehören auch  die ökumenischen Fortschritte, wie etwa die „Gemeinsame Erklärung zur Recht-  fertigungslehre“ vom 31. Oktober 1999. Schleswigs Bischof Hans Christian  Knuth, Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche  Deutschlands (VELKD), bezeichnet aus eben diesem Grunde die Erklärungen  Papst Johannes Pauls IT. anläßlich des Ablasses zum Jubeljahr 2000 „als ausge-  sprochen problematisch“:  „Solche Ausführungen haben nun überhaupt nichts mit der Rechtfertigungslehre zu tun, die in der  GE zum Ausdruck kommt. Sie sind ärgerlich — eine Konstruktion, die der Rechtfertigungsbotschaft  Gewalt antut.“ !4  Ähnlich äußerten sich die lutherischen Theologen Thomas Kaufmann und  Martin Ohst: Der Jubiläumsablaß sei „mit keiner denkbaren reformatorisch  orientierten Rechtfertigungslehre vereinbar“ . Dem hält Bischof Lehmann aller-  dings entgegen, daß es keine grundsätzliche Unvereinbarkeit zwischen den Äuße-  rungen des römischen Pontifex und der „Gemeinsamen Erklärung“ gebe: „‚Wer  Ablaß sage, ... dürfe nicht nur an Ablaßhandel denken“ . Ist die Lehre vom Ab-  laß mit dem mühsam erreichten „Konsens in Grundwahrheiten der Rechtferti-  gungslehre“ (Nr. 5; 13; 40) vereinbar?  175dürfe nıcht 1Ur Ablafßßhandel denken“ 16 Ist die Lehre VO Ab:
laß mıt dem mühsam erreichten „Konsens 1n Grundwahrheiten der Rechtfterti-
gungslehre“ (Nr. © B: 40) vereinbar?
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Im Eınklang mMIt der reformatorischen Theologıe mu zunächst festgehalten
werden, da{ß jede Sünde ıhre Strate in sıch selber hat, insotern jede Tatsüunde eiıne

gottwıdrıge Wirklichkeit hervorruft, die als solche unwiderruflich nachwirkt und,
weıl lebenshemmend, sıch gleich eıner Stratfe negatıv auswirkt. Schon das Ite
Testament bezeugt 1ın der Theorı1e VO „Tun-Ergehens-Zusammenhang“ die en

tahrung, da{ß menschliches Handeln bzw. Nicht-Handeln nıcht tolgenlos bleibt
und Menschen in dıie Konsequenzen eigener der aber remder Sünden e1d-
voll involvıert sind IDdiese Sündenverhaftung 1St mıiı1t der Vergebung nıcht eintach
berein1gt, die krankhafte Bindung das Kreatürliche nıcht eintach ausgeheılt.
Die Folgen der Süunde zeıtıgen sıch ach aufßen weıterhın negatıv AaUS$S un wırken
ach ınnen als Selbstgericht der Süunde tort.

Diese Spätfolgen sınd der gottgeschenkten Rechttertigung wiıllen aufzuar-
beıten bzw. 1abzuleiden. So verlangt Vergebung ach Buße 1mM Sınn der existentiel-
len Besserung, nıcht der Bestrafung. Dafß der Sünder der Bufße un Heiligung be-
darf, 1St, sotern das Bulßwerk religiös-geistliıch und nıcht juridisch interpretiert
wiırd, ökumenisch unbestriıtten. Die menschliche Bufße wiırd dabe1 iımmer schon
VO der Genugtuung Christı umschlossen, weshalb die Suhne des Menschen nıcht
dessen Werk ISt; sondern eın Gnadenakt Gottes, der ZUE Ausreifung und Aufar-
beıitung der Sündenfolgen, ZUT Erneuerung des gerechttertigten Lebens un Z

Mitleiden mı1t Chriıstus betähigt. Freilich erschöpft sıch die subjektive Buße
der 1n der Ubernahme kanonischer Bußauflagen och darf S1e als Voraussetzung
ZUr Erlangung der yöttlichen Vergebungsbereitschaft gedeutet werden. Vielmehr
drückt sıch 1ın der subjektiven Ubernahme kanonmischer Bußwerke dıe orundsätz-
lıche innere Umkehrbereitschaft des Büßenden AaUS, se1ın bereitwilliges Mıttun be1
der Überwindung der Nachwirkungen der Suüunden un seıne Bereitwilligkeıit, 1n
dıe Leidensnachtfolge Jesu Christı einzutreten.

Es 1STt eın Fortschrıitt, WEeI111)1 Papst Johannes Pauls öl nıcht mehr den Juridi-
schen, sondern den therapeutisch-medizinalen Aspekt der Sündenstraten und da-
MI1t des Ablaßgeschehens 1ın den Vordergrund stellt: „Dıie Ablässe bezeichnen
Schritte autChristoph Böttigheimer  Im Einklang mit der reformatorischen Theologie muß zunächst festgehalten  werden, daß jede Sünde ihre Strafe in sich selber hat, insofern jede Tatsünde eine  gottwidrige Wirklichkeit hervorruft, die als solche unwiderruflich nachwirkt und,  weil lebenshemmend, sich gleich einer Strafe negativ auswirkt. Schon das Alte  Testament bezeugt in der Theorie vom „Tun-Ergehens-Zusammenhang“ die Er-  fahrung, daß menschliches Handeln bzw. Nicht-Handeln nicht folgenlos bleibt  und Menschen stets in die Konsequenzen eigener oder aber fremder Sünden leid-  voll involviert sind. Diese Sündenverhaftung ist mit der Vergebung nicht einfach  bereinigt, die krankhafte Bindung an das Kreatürliche nicht einfach ausgeheilt.  Die Folgen der Sünde zeitigen sich nach außen weiterhin negativ aus und wirken  nach innen als Selbstgericht der Sünde fort.  Diese Spätfolgen sind um der gottgeschenkten Rechtfertigung willen aufzuar-  beiten bzw. abzuleiden. So verlangt Vergebung nach Buße im Sinn der existentiel-  len Besserung, nicht der Bestrafung. Daß der Sünder der Buße und Heiligung be-  darf, ist, sofern das Bußwerk religiös-geistlich und nicht juridisch interpretiert  wird, ökumenisch unbestritten. Die menschliche Buße wird dabei immer schon  von der Genugtuung Christi umschlossen, weshalb die Sühne des Menschen nicht  dessen Werk ist, sondern ein Gnadenakt Gottes, der zur Ausreifung und Aufar-  beitung der Sündenfolgen, zur Erneuerung des gerechtfertigten Lebens und zum  Mitleiden mit Christus befähigt. Freilich erschöpft sich die subjektive Buße we-  der in der Übernahme kanonischer Bußauflagen noch darf sie als Voraussetzung  zur Erlangung der göttlichen Vergebungsbereitschaft gedeutet werden. Vielmehr  drückt sich in der subjektiven Übernahme kanonischer Bußwerke die grundsätz-  liche innere Umkehrbereitschaft des Büßenden aus, sein bereitwilliges Mittun bei  der Überwindung der Nachwirkungen der Sünden und seine Bereitwilligkeit, in  die Leidensnachfolge Jesu Christi einzutreten.  Es ist ein Fortschritt, wenn Papst Johannes Pauls II. nicht mehr den juridi-  schen, sondern den therapeutisch-medizinalen Aspekt der Sündenstrafen und da-  mit des Ablaßgeschehens in den Vordergrund stellt: „Die Ablässe bezeichnen  Schritte auf ... (dem) Weg der Heilung. Sie sind eine Art Medizin je nach dem  Maß, in der sich der Mensch auf eine tiefe und ehrliche Umkehr einläßt.“ ! Damit  wird deutlich, daß die menschliche „satisfactio“ Sühne und Therapie gleicherma-  ßen umfaßt. „Wie ein Arzt einen gebrochenen Knochen wieder zusammenfügt  und schient, damit er zusammenwachse, so bringt die Kirche gleichsam den Sün-  der und Gott zusammen, damit wieder Gemeinschaft werde.“ !® Zwar tut sich die  lutherische Theologie in der Regel mit dem Sühnegedanken schwer, dennoch ist  bei einzelnen Theologen ein positiver Zugang zum Sühneakt und Strafleiden des  Menschen zu beobachten!®. Katholischerseits wäre in diesem Zusammenhang  einzuräumen, daß die Bußübungen, sofern es bei ihnen um eine Wiedergutma-  chung geht, nicht auf spirituelle Vollzüge beschränkt bleiben dürfen, „vielmehr  werden die ‚Sündenstrafen‘ an dem Ort zu ‚erleiden‘ sein, wo sie durch unsere  176dem) Weg der Heılung. S1e siınd eıne Art Medizın Je ach dem
Ma{fiß, 1n der sıch der Mensch auf eıne tiefe un ehrliche Umkehr einlä{st.“ 17 Damıt
wırd deutlich, da{ß dıe menschliche „satısfact10“ Suhne und Therapıe gleicherma-
en umta{fbt. „Wıe eın Arzt eınen gebrochenen Knochen wıeder zusammentfügt
un: schient, damıt zusammenwachse, bringt dıe Kırche gleichsam den Sun-
der un (sott1, damıt wieder Gemeinschaft werde.“ 18 AUaT UE sıch die
lutherische Theologıe in der Regel MmMI1t dem Sühnegedanken schwer, dennoch 1STt
be1 einzelnen Theologen eın posıtıver Zugang Zu Sühneakt un!: Strafleiden des
Menschen beobachten??. Katholischerseıts ware 1n diesem Zusammenhang
einzuräumen, da{ß dıe Bufsübungen, sotern CS be1 ıhnen eıne Wıedergutma-
chung geht, nıcht auf spirıtuelle Vollzüge beschränkt bleiben dürfen, „viıelmehr
werden die ‚Sündenstrafen‘ dem Ort ‚erleiden‘ se1n, S1€e durch unéere

176



Jubiläumsablafß 1n ökumeniısches Argernis?

Süunde als deren Folgen tatsächlich entstehen. Dıie Ablafstorderungen werden
sıchJubiläumsablaß — ein ökumenisches Ärgernis?  Sünde als deren Folgen tatsächlich entstehen. ... Die Ablaßforderungen werden  sich ... den realen Vorgängen stellen müssen, wo einzelne, Gruppen und Völker  sich und andere in Unheil verstricken.“ 2°  Lutherische Theologen stimmen zu, daß dem Rechtfertigungsgeschehen ein le-  benslanger Heiligungsprozess zu folgen hat, mit dem Ziel, die Taufgnade entge-  gen den Folgewirkungen der Sünde zur Entfaltung zu bringen. Das Ablaßgesche-  hen versucht im Grund nichts anderes als den heilenden und heiligenden Einfluß  der Kirche als solidarische Stellvertretungsgemeinschaft für die Ausheilung des  innersten Kerns des rekonzilierten Sünders fruchtbar zu machen. Denn alle Gläu-  bigen sind in der übernatürlichen Einheit des mystischen Leibes Christi mit-  einander verbunden (1 Kor 12, 26). Diese lebendige Verbundenheit wie auch die  grundsätzliche strukturelle Vernetzung menschlicher Handlungen verbieten es,  Sünde und Vergebung individualistisch verengt zu deuten anstatt sozial bzw. ek-  klesial: Jeder einzelne Glaubensvollzug ist eingebettet in den Mitvollzug der gan-  zen Kirche. Wegen dieser ekklesialen Dimension, der Korrelation zwischen Sünde  bzw. Vergebung und Kirche, haben sich Christen von Anfang an auf dem Weg der  Heiligung gegenseitig zu helfen versucht. In dieser heilenden und heiligenden  Tradition steht das Fürbittgebet der Kirche und der damit verbundene Ablaß-  gedanke.  Weil die Funktion und Rolle der Kirche, d.h. ihr Umgang mit ihren umkehr-  willigen Büßenden den entscheidenden kontroverstheologischen Streitpunkt dar-  stellt, lautet die zentrale ökumenische Frage:  „Wie (können) die biblisch begründeten und im geschichtlichen Wandel profilierten Momente des  kirchlichen Dienstes an der Heiligung und der Versöhnung der Gläubigen über die sakramentale Buße  ım engeren Sinn hinaus im subjektiven Bußetun unter den kulturellen Bedingungen und mentalen Prä-  gungen der modernen Welt angeboten werden?“?!  Nach reformatorischem Verständnis ist es Gott allein, der den Cotlosenrecht-  fertigt, ohne daß Menschen in das Erlösungswerk aktiv miteinbezogen würden.  Genau davon aber geht die Lehre vom Ablaß und vom Kirchenschatz, „der aus  den guten Werken der Heiligen besteht“, aus: Die Liebe Christi beläßt „uns nicht  im Zustand passiver Empfänger ..., sondern (bezieht) uns in sein heilbringendes  Wirken und insbesondere in sein Leiden“ ein (IM 10). Hier liegt nach Thomas  Kaufmann und Martin Ohst „exakt ... der letztlich entscheidende Grund für den  unausweichlichen Widerspruch dieser ganzen Anordnung mit einem jeden refor-  matorischen Verständnis des Christlichen“ 22.  Für die Ablaßtheologie gilt dasselbe Grundaxiom wie in bezug auf die Sakra-  mentalität der Kirche?%. Ihr Heiligungsdienst entspringt einer Heilsmächtigkeit,  die sie nicht aus sich heraus hat, sondern die ihr von Gott im Wirken seines Gei-  stes immer wieder neu verliehen wird um „Zeichen und Werkzeug für die innigste  Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ sein zu können  13 Stimmen 218, 3  177den realen Vorgangen stellen mussen, einzelne, Gruppen 117 Völker
sıch un!: andere 1ın Unheil verstricken.“ 20

Lutherische Theologen stiımmen Z da{fß dem Rechttertigungsgeschehen eın e
benslanger Heıilıgungsprozess tolgen hat, mI1t dem Zıel, die Taufgnade S
SCH den Folgewirkungen der Sunde ZuUur Entfaltung bringen. Das Ablafsgesche-
hen versucht 1mM Grund nıchts anderes als den heilenden un: heiligenden Einflu{(
der Kırche als solıdarısche Stellvertretungsgemeinschaft für die Ausheıilung des
innersten Kerns des rekonzilierten Sünders fruchtbar machen. Denn alle J1äu-
bıgen sınd in der übernatürlichen Einheit des mystıschen Leıibes Christı] mı1t-
einander verbunden Kor 12 26) Diese lebendige Verbundenheit W1€ auch die
yrundsätzliche strukturelle Vernetzung menschlicher Handlungen verbieten CI
Sunde un Vergebung individualistisch verengt deuten ANSTLALt soz1al b7zw. ek-
klesıal: Jeder einzelne Glaubensvollzug 1sSt eingebettet 1n den Mıtvollzug der SAH-
Z Kırche. Wegen dieser ekklesialen Dımensıion, der Korrelation zwiıischen Sünde
b7zw. Vergebung und Kırche, haben sıch Christen VO Anfang auf dem Weg der
Heılıgung gegenseıt1g helten versucht. In dieser heilenden un heiligenden
Tradıtion steht das Fürbittgebet der Kırche un der damıt verbundene Ablaf-
gedanke.

Wei] dıe Funktion und Rolle der Kırche, ıhr Umgang mıt ihren umkehr-
willigen Büßenden den entscheidenden kontroverstheologischen Streitpunkt dar-
stellt, lautet die zentrale ökumenische Frage

‚Wıe (können) dıie bıblisch begründeten und 1m geschichtlichen Wandel profilierten Momente des
kırchlichen Dıienstes der Heılıgung un der Versöhnung der Gläubigen über die sakramentale Bufse
1m CNSCICH 1nnn hınaus 1mM subjektiven Bufßfßetun den kulturellen Bedingungen und mentalen Prä-
SULSCH der modernen Welt angeboten werden?“

Nach retormatorischem Verständnis 1St CS Gott alleın, der den Gottlosefi recht-
fertigt, ohne da{fß Menschen 1n das Erlösungswerk aktıv mıteinbezogen würden.
Genau davon aber geht die Lehre VO Ablafß un VO Kırchenschatz, „der AaUs
den Werken der Heiligen besteht“, au  ® Die Liebe Christi beliäfßt LTE nıcht
1m Zustand passıver Empfänger A sondern (bezieht) Uu1ls ın seın heilbringendes
Wırken un iınsbesondere 1n se1n Leiden“ eın (IM 10) Hıer liegt ach Thomas
Kaufmann un: Martın hst „exaktJubiläumsablaß — ein ökumenisches Ärgernis?  Sünde als deren Folgen tatsächlich entstehen. ... Die Ablaßforderungen werden  sich ... den realen Vorgängen stellen müssen, wo einzelne, Gruppen und Völker  sich und andere in Unheil verstricken.“ 2°  Lutherische Theologen stimmen zu, daß dem Rechtfertigungsgeschehen ein le-  benslanger Heiligungsprozess zu folgen hat, mit dem Ziel, die Taufgnade entge-  gen den Folgewirkungen der Sünde zur Entfaltung zu bringen. Das Ablaßgesche-  hen versucht im Grund nichts anderes als den heilenden und heiligenden Einfluß  der Kirche als solidarische Stellvertretungsgemeinschaft für die Ausheilung des  innersten Kerns des rekonzilierten Sünders fruchtbar zu machen. Denn alle Gläu-  bigen sind in der übernatürlichen Einheit des mystischen Leibes Christi mit-  einander verbunden (1 Kor 12, 26). Diese lebendige Verbundenheit wie auch die  grundsätzliche strukturelle Vernetzung menschlicher Handlungen verbieten es,  Sünde und Vergebung individualistisch verengt zu deuten anstatt sozial bzw. ek-  klesial: Jeder einzelne Glaubensvollzug ist eingebettet in den Mitvollzug der gan-  zen Kirche. Wegen dieser ekklesialen Dimension, der Korrelation zwischen Sünde  bzw. Vergebung und Kirche, haben sich Christen von Anfang an auf dem Weg der  Heiligung gegenseitig zu helfen versucht. In dieser heilenden und heiligenden  Tradition steht das Fürbittgebet der Kirche und der damit verbundene Ablaß-  gedanke.  Weil die Funktion und Rolle der Kirche, d.h. ihr Umgang mit ihren umkehr-  willigen Büßenden den entscheidenden kontroverstheologischen Streitpunkt dar-  stellt, lautet die zentrale ökumenische Frage:  „Wie (können) die biblisch begründeten und im geschichtlichen Wandel profilierten Momente des  kirchlichen Dienstes an der Heiligung und der Versöhnung der Gläubigen über die sakramentale Buße  ım engeren Sinn hinaus im subjektiven Bußetun unter den kulturellen Bedingungen und mentalen Prä-  gungen der modernen Welt angeboten werden?“?!  Nach reformatorischem Verständnis ist es Gott allein, der den Cotlosenrecht-  fertigt, ohne daß Menschen in das Erlösungswerk aktiv miteinbezogen würden.  Genau davon aber geht die Lehre vom Ablaß und vom Kirchenschatz, „der aus  den guten Werken der Heiligen besteht“, aus: Die Liebe Christi beläßt „uns nicht  im Zustand passiver Empfänger ..., sondern (bezieht) uns in sein heilbringendes  Wirken und insbesondere in sein Leiden“ ein (IM 10). Hier liegt nach Thomas  Kaufmann und Martin Ohst „exakt ... der letztlich entscheidende Grund für den  unausweichlichen Widerspruch dieser ganzen Anordnung mit einem jeden refor-  matorischen Verständnis des Christlichen“ 22.  Für die Ablaßtheologie gilt dasselbe Grundaxiom wie in bezug auf die Sakra-  mentalität der Kirche?%. Ihr Heiligungsdienst entspringt einer Heilsmächtigkeit,  die sie nicht aus sich heraus hat, sondern die ihr von Gott im Wirken seines Gei-  stes immer wieder neu verliehen wird um „Zeichen und Werkzeug für die innigste  Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ sein zu können  13 Stimmen 218, 3  177der letztlich entscheidende rund für den
unausweıchlichen Wıderspruch dieser SaNZCH Anordnung mMı1t einem jeden refor-
matorıischen Verständnis des Christlichen“ Z2

Für die Ablafstheologie oilt dasselbe Grundax1ıom W1e€e 1n bezug auf die Sakra-
mentalıtät der Kırche?> Ihr Heıilıgungsdienst entspringt eiıner Heıilsmächtigkeit,
die S1E nıcht AaUS sıch heraus hat, sondern dıie ıhr VO (Sott 1mM Wırken selnes (3e1
StES immer wıeder LICU verlıehen wırd „Zeıchen un: Werkzeug für die innNıgste
Vereinigung mi1t (3O#$ W1€ für die Einheit der SAaNZCH Menschheit“ seın können

] 3 Stimmen 218, VL
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(LG 1) Die Selbstoffenbarung (sottes 1m Versöhnungshandeln seıines Sohnes be-
darf eıner geschichtlichen Vermittlung durch die Kırche. Zu ıhrem Heilsdienst
gehört anderem das Fürbittgebet. Dieses hat, da 6S eıner mı1t ıhrem Haupt
vereıinten Solidarıtätsgemeinschaft entspringt, orößeres Gewicht als das private
Gebet un: üubt insotern auf den bußfertigen Sünder eiınen wirksamen, heiılenden
un: heiligenden FEinflu{(ß A4AUS.

Der Abla{fß, verstanden als amtlıches kırchliches Fürbittgebet, 1St SOMmMıIt eiıne he1-
lende un!: heiligende Stutze eın Ersatz! der Kırche für die ınnere Umkehr
des büfßenden Gläubigen, der dıe leidvollen un!: leidschaffenden inneren
Folgen der Süunde ankämpft, sS1e V der yöttlichen Gnade 1ın der (Se-
meıinschaftt der Gläubigen autarbeitet un dadurch die 1mM Bufssakrament e
schenkte Versöhnung mı1t (sott un!: seiner Kırche inmıtten der Komplexıtät, der
gelstigen, geistlichen, psychischen, leiblichen E1e Vielschichtigkeit se1nes Lebens
personal-existentiell ST Entfaltung bringt.

Der Nachlafß zeitlicher Sündenstraftfen 1St schon alleın deshalb, weıl aufßer-
sakramental erfolgt, nıcht jurıdısch, sondern ausschliefßlich relig1ös-geistlich auf-
zufassen, auftf dem Hıntergrund des amtlıch-autoritatıven Fürbittgebets jener Kır-
che, deren aupt Christus selbst 1sSt un die selbst Z Applikation se1nes Heiıls
ermächtigt hat (Joh 203 Z3i Mt 16, 19) We1] sıch die Kıiırche dank iıhrer Autoriıtät
un: der ıhr verlıehenen Heıilsmächtigkeit der wirksamen Erhörung ıhres Fürbitt-
gebets zewilß seın darf, 1St S1e ZU0T amtliıchen Miıthilte bei der subjektiven Bufse
befähigt, ohne ber das Gottesverhältnis des Menschen verfügen b7zw. die (ZO1t=
unmıttelbarkeit jedes Büßenden wollen. Der Abla{fs befreıit Ja gerade
nıcht VO eiıner wahren Bufßgesinnung, W1€ Ja auch keiner rechnerischen Hal-
Lung gegenüber (3Otft Vorschub leistet, vielmehr tragt ZULT: Ausheıilung der 1n der
elt nachwirkenden Sündenfolgen be1, eıner och orößeren Bußfertigkeıit un!:
ZANT: Entfaltung des Lebens. Als Bufßshilte der Gemeinschaft der Gläubigen
MUu dıe Ablafßıinstitution also nıcht notwendigerweıse der (GGemeinsamen Erklä-
rung ZUr Rechttertigungslehre wıdersprechen.

Okumenisch umstrıtten sınd Jjene Kragen; die sıch auf dıe Heıilsfunktion der
Kırche, VOT allem auftf die ede NC Kırchenschatz bzw. auf die kırchliche Ol
macht, zeıtliche Sundenstraten nachzulassen, richten, da S1Ee mı1t der Lehre der
Rechtfertigung des Gottlosen „alleın aUus Gnade“, „alleın AUS Glauben“, „alleın
durch Jesus Christus“ zusammenhängen. Hıer ware katholischerseits eıne eindeu-
tıgere iıntercessorische Interpretation der Ablafıinstitution hılfreich, 1mM Sınn eınes
stellvertretenden Einstehens der Kırche VOT (306t1 (Kol I 24) auf der Basıs jener
VOTI (SOtf gültıgen Verdienste, die 1ın der Bekämpfung der Sündenfolgen VO Jesus
Chrıiıstus un aller mı1t ıhm solidarısch andelnden Opfter wurden. Wırd
der Ablafß nıcht als jurisdiktioneller Akt,; sondern als e1nNn AIn sıch“ wırksames,
weıl 1n autorıtatıver Vollmacht vollzogenes Gebet verstanden *, sınd ökumen1-
sche Annäherungen eher möglıch als auch manche lutherischen Theologen
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dem Gebet der Kırche für ıhre Glieder eıne vollmächtige Wırkung einzuräumen
25beginnen

In Anknüpfung die altkirchliche Tradıtion der Fürbitte-Absolution 1St der
Ablafß nıcht als richterlicher Akt ber dıe Sündenstraten verstehen, sondern
als eıne autorıtatıve Zusage, die sıch auf die Einsıicht stutzt, daflß die Kırche der
Erhörung ıhres ın Gemeininschaft miıt ıhrem Haupt gesprochenen Gebetes gewıß5s
se1ın dart Davon abgesehen ware aut dıe Unterscheidung zwıschen Te1lablässen
un vollkommenem Ablaf( P verzichten, zumal letzterer selbst für dıie katholi-
sche Theologie eın besonderes Problem darstellt, doch eıne vollkommene
Dısposıtion, die Überwindung „Jeder Anhänglichkeit ırgendeine, auch Afßliche
Sunde“ VOTIaus (ID I Nıcht zuletzt muß te künftig die Verknüpfung VO Ab-
1a4 un!: Bufssakrament bzw. Bufsverfahren intensıvliert SOWIEe aut einen mögliıchst
konkreten Bezug der Ablafstorderungen Z Jeweıligen gesellschaftlichen Kon-
ET b7zw. ZABET: augenblicklichen strukturellen Sündenverhaftung veachtet werden.

Die theologische Intention des Ablasses 1St seltens des römiıschen Lehramtes
1m Zusammenhang mMI1t dem BufsSverfahren als SaANZCMM och eindeutiger herauszu-
arbeıiten. Dabe] sınd Jurıdische Vorstellungen verabschieden, ZUgUuNstenN e1ınes
therapeutisch-medizinalen Verständnisses der Bufßle bzw. eıner pneumatısch-päd-
agogıschen Interpretation des kırchlichen Bufßverfahrens einschliefßlich der AD-
lafinstitution. Okumenisch ebenso bedeutsam W1€e al dıe offenen Fragen aber ISt,
da{fß der Ablaß als Miıttel der Lauterung un: Heılıgung keineswegs empfangen
werden mufß, sondern als kırchliches Hıltsangebot für den inneren Umkehr-
prozefß des Büfßßenden fre1 ANSCHOMUN werden dart We1l der Ablafß als eıne
historisch bedingte Gestalt kırchlicher Bußpraxis ın heilstheologischer Hınsıcht
nıchts Grundsätzliches VZuUn Christsein beizutragen VErMmMAag, darf diese spezıfisch
katholische Frömmigkeıitsübung 1m ökumenischen Gespräch auch keinem
kırchentrennenden Hındernıis hochstilisiert werden.
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